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Gegenanträge zur ordentlichen Hauptversammlung 2013 der 
Axel Springer Aktiengesellschaft 

am 24. April 2013 in Berlin 
 
Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, 
 
zu unserer Hauptversammlung am 24. April 2013 hat der Aktionär Wilm Mueller, 26340 
Neuenburg, zu den Punkten 2, 3 und 4 der Tagesordnung die nachfolgend im Wortlaut 
wiedergegebenen Anträge eingereicht. 
 
 
Zu Punkt 2 der Tagesordnung (Verwendung des Bilanzgewinns): 
 

„Nachrichtlich deswegen nicht an Firma Diedrich Mueller mit dem Firmensitz in 
Neuenburg, einem Dorf an dem Flüsschen Bullenmeersbäke, da Firma geklaut und 
"umbenannt" 
 
Nachrichtlich nicht an Firma Reederei Herbert Ekkenga AG mit dem Firmensitz in Bad 
Zwischenahn, einem Dorf an dem Südufer des Sees "Zwischenahner Meer" und der 
Wertpapierkennnummer 828830 
 
An Firma Axel Springer AG mit dem Firmensitz in Berlin, einer Stadt an dem Fluss 
Spree 
 
Absender: Person Wilm Diedrich Mueller [ … ] 
 
Wahlvorschlag zu Tagesordnungspunkt Nummer zwei 
 
Personen, ich habe hiermit vorgeschlagen, dass eine Dividende -im Gegensatz zu dem 
Vorschlag laut Ihrer Einladung- nicht in der Währung Euro ausgeschüttet wird, 
sondern dass für das zur Ausschüttung geeignete Geld genau eine Aktie der oben 
genannten Firma Reederei gekauft wird, um diese eine gekaufte Aktie unter Anwendung 
einen solchen Losverfahrens an alle Aktionäre der oben genannten Firma Axel 
auszuschütten, welches dafür sorgen wird, dass dieselbe gekaufte Aktie mit der gleichen 
Wahrscheinlichkeit auf jede Aktie der oben genannten Firma Axel entfallen wird. 
 
Der Rest des zur Ausschüttung geeigneten Geldes könnte in die Gewinnrücklagen 
eingestellt werden. 
 
Ich begründete diesen Wahlvorschlag damit, dass ich schon durch das Stellen diesen 
Gegenantrages mitteile, dass der Grad der Wichtigkeit von Anträgen, die ich auf 
Hauptversammlungen von Aktiengesellschaften stellen werde, mit dem Zunehmen der 
räumlichen Entfernung des Sitzes der Firma, auf deren Hauptversammlung ich einen 
Gegenantrag stellen werde zu dem Sitz der oben genannten Firma Diedrich, immer 
weiter abnehmen wird.  
 
Oben genannte Person Mueller“ 
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Zu dem vorstehenden Antrag des Aktionärs Wilm Müller nehmen wir wie folgt Stellung: 
 
Eine Sachausschüttung, d.h. insbesondere eine Ausschüttung von Aktien der Gesellschaft, 
aber auch anderer Vermögensgegenstände (z.B. von Aktien anderer Gesellschaften) ist nach 
dem Aktiengesetz nur möglich, sofern die Satzung dies vorsieht. Eine solche Regelung enthält 
die Satzung der Axel Springer Aktiengesellschaft nicht. Daher ist der Beschlussvorschlag in 
der gestellten Form nicht zulässig.  
  
Hinsichtlich des Tagesordnungspunkts 2 bleiben Vorstand und Aufsichtsrat daher bei ihrem, 
in der Einladung veröffentlichten Vorschlag zur Beschlussfassung. 
 
Zu Punkt 3 der Tagesordnung (Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das 
Geschäftsjahr 2012): 

 
„Nachrichtlich nicht an Firma Reederei Herbert Ekkenga AG mit dem Firmensitz in 
Bad Zwischenahn, einem Dorf an dem Südufer des Sees "Zwischenahner Meer" 
 
An Firma Axel Springer AG mit dem Firmensitz in Berlin, einer Stadt an dem Fluss 
Spree 
 
Absender: Person Wilm Diedrich Mueller [ … ] 
 
Gegenantrag zu Tagesordnungspunkt Nummer drei 
 
Personen, ich habe hiermit beantragt, dass keinem Mitglied des Vorstandes der oben 
genannten Firma Axel für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung erteilt wird.  
 
Ich begründete meinen Antrag damit, dass der Versammlungsleiter in dem 
Geschäftsjahr 2012 von seinem Recht, die ordentliche Hauptversammlung der oben 
genannten Firma Axel zu leiten, dahingehend missbräuchlich Gebrauch gemacht hat, 
als derselbe Versammlungsleiter zwar über den eigegen Vorschlag der Verwaltung, 
eine Dividende in der Währung Euro auszuschütten, abstimmen ließ, über 
anderslautende Vorschläge von Aktionären, eine Dividende in Form von Aktien der 
oben genannten Firma Reederei auszuschütten, jedoch nicht abstimmen ließ, so dass bis 
heute nicht bekannt ist, auf welchen dieser beiden konkurrierenden Vorschläge mehr 
Stimmen der Aktionäre entfallen wären, welcher der beiden Vorschläge also von dem 
Leiter der Versammlung als von den Aktionären demokratisch einwandfrei 
beschlossener Vorschlag hätte festgestellt werden müssen.  
 
Oben genannte Person Mueller“ 

 
Auch hinsichtlich des Tagesordnungspunkts 3 bleiben Vorstand und Aufsichtsrat bei ihrem in 
der Einladung zur Hauptversammlung veröffentlichten Vorschlag zur Beschlussfassung. 
 
 
Zu Punkt 4 der Tagesordnung (Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das 
Geschäftsjahr 2012): 
 

„Nachrichtlich nicht an Firma Reederei Herbert Ekkenga AG mit dem Firmensitz in 
Bad Zwischenahn, einem Dorf an dem Südufer des Sees "Zwischenahner Meer" 
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Nachrichtlich an Firma Bijou Brigitte AG mit dem Firmensitz in Hamburg, einer Stadt 
an dem Fluss Elbe 
 
Nachrichtlich an Firma Beate Uhse mit dem Firmensitz in Flensburg, einer Stadt an der 
gleichnamigen Förde 
 
Nachrichtlich an Firma AG für Historische Wertpapiere mit dem Firmensitz in 
Wolfenbüttel, einer Stadt an dem Fluss Oker 
 
An Firma Axel Springer AG mit dem Firmensitz in Berlin, einer Stadt an dem Fluss 
Spree 
 
Nachrichtlich an Firma BASF AG mit dem Firmensitz in Ludwigshafen, einer Stadt an 
dem Fluss Rhein 
 
Absender: Person Wilm Diedrich Mueller [ … ] 
 
Gegenantrag zu Tagesordnungspunkt Nummer vier 
 
Personen, ich habe hiermit beantragt, dass keinem Mitglied des Aufsichtsrates der oben 
genannten Firma Axel für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung erteilt wird. 
 
Ich begründete meinen Antrag damit, dass die oben genannte Firma Axel es versäumt hat, 
hinzugekommen, dass die Kurse der Aktien der oben genannten Firma Reederei, der oben 
genannten Firma Bijou, der oben genannten Firma Beate, der oben genannten Firma AG für 
Historische Wertpapiere, der oben genannten Firma Axel und der oben genannten Firma BASF 
sich jedes Jahr Split-, Dividenden-, Steuer- Inflations- und Gebührenbereinigt verdoppelt hätten 
 
Oben genannte Person Mueller“ 

 
Auch hinsichtlich des Tagesordnungspunkts 4 bleiben Vorstand und Aufsichtsrat bei ihrem in 
der Einladung zur Hauptversammlung veröffentlichten Vorschlag zur Beschlussfassung. 
 
Berlin, im April 2013 
Axel Springer Aktiengesellschaft 
Vorstand und Aufsichtsrat 
 


